jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 13 ZAKG AuBerordentliche
Kammermitglieder

ZAKG - Zahnérztekammergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Als auRerordentliche Mitglieder der Osterreichischen Zahnérztekammer kénnen sich Angehérige des
zahnarztlichen Berufs oder Dentistenberufs, die
1. 1.eine oder mehrere der Voraussetzungen des 8 10 Abs. 1 nicht mehr erfillen oder
2. 2.gemaR § 10 Abs. 2 nicht Mitglied der Osterreichischen Zahnirztekammer sind,
in die Zahnarzteliste eintragen lassen.
2. (2)AulRerordentliche Kammermitglieder sind berechtigt,
1. 1.das offizielle Publikationsorgan der Osterreichischen Zahnirztekammer zu beziehen und
2. 2.weiterhin ihren Zahnarzteausweis zu fuhren.
3. (3)AulRerordentliche Kammermitglieder sind verpflichtet,
1. 1.die von der Osterreichischen Zahnirztekammer und der fir sie zustandigen Landeszahnirztekammer im
Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungskreises gefassten Beschlisse zu befolgen,
2. 2.die in der Beitragsordnung fur diese Personen festgesetzten Kammerbeitrage zu leisten sowie
3. 3.sich nicht standeswidrig zu verhalten.
4. (4)Die auRerordentliche Kammermitgliedschaft erlischt, sobald der/die Betroffene
1. 1.Mitglied der Osterreichischen Zahnarztekammer gemaR § 10 wird oder
2. 2.seinen/ihren Austritt der Osterreichischen Zahnédrztekammer mitgeteilt hat, in diesem Fall hat die
Osterreichische Zahndrztekammer umgehend die Streichung aus der Zahnérzteliste durchzufiihren.
5. (5)Die Osterreichische Zahnarztekammer kann auBerordentliche Kammermitglieder bei standeswidrigem
Verhalten aus der Kammer ausschlieBen.
6. (6)Personen, die gemal’ Abs. 5 aus der Kammer ausgeschlossen wurden, haben unverziglich ihren
Zahndrzteausweis abzuliefern. Sofern dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, hat die nach dem
Hauptwohnsitz zusténdige Bezirksverwaltungsbehérde auf Antrag der Osterreichischen Zahnirztekammer den

Zahnarzteausweis zwangsweise einzuziehen und dieser zu Ubersenden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zaekg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/zaekg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/zaekg/paragraf/10
file:///

	§ 13 ZÄKG Außerordentliche Kammermitglieder
	ZÄKG - Zahnärztekammergesetz


